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Zitat von elCaputo

Welche Kriterien muss der erstgenannte Ausschluss erfüllen? Müssen hier
Mittelungen/Ankündigungen und Gespräche stattgefunden haben, die eine solche
Gefährdung zum Gegenstand hatten?

Wenn du von §54 sprichst, würde ich sagen nein. Da steht, 'bei Gefahr im Verzug'. Das
bedeutet, die Schulleitung darf einen Schüler erst mal ausschließen, der mit Waffen in der
Hosentasche Todesdrohungen ausstößt. Dann muss aber ein Amtsarzt hinzugezogen werden.

Ansonsten ist das Chefinnensache, der oder die muss sich selbst bei der Rechtsabteilung Rat
einholen, das kannst du sowieso nicht lösen.

Edit: eine Schulleitung hat das Hausrecht. Sie kann sowieso bei Gefahr im Verzug die Polizei
oder den Notarzt rufen und zunächst Zutrittsverbot aussprechen. Hatten wir schon bei
durchgeknallten Eltern.
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